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Die Baugenossenschaft Waidberg hat in ihren bis-
herigen Kolonien iiberall bei den Zweizimmerwohnun-
gen, wo dies moglich war, die Wohnkiiche eingerichtet,
die bei den Bewohnern sehr beliebt ist. Auch bei der
neuen Kolonie ist diese wieder bei den Zwei- und auch
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Grundrif3 der Vier- und Dreizimmerwohnung

Forderung der Wohnbautitigkeit

Zur Durchfithrung des Bundesratsbeschlusses vom
30. Juni 1942 {iiber die Malnahmen zur Milderung der
Wohnungsnot durch Forderung der Wohnbautitigkeit gibt
der Regierungsrat des Kantons Bern die Voraussetzungen
und Bedingungen bekannt fiir die Gewihrung von Bundes-
und Kantonsbeitrigen an Wohnbauten, die erstellt werden
von Gemeinden, Genossenschaften und Privaten. Hauptgrund-
satz ist, dall Subventionen nur da ausgerichtet werden, wo
nachgewiesener Wohnungsmangel besteht, der ohne Ein-
greifen der offentlichen Hand in absehbarer Zeit nicht be-
hoben werden kann. Beriicksichtigt werden in erster Linie

bei den Dreizimmerwohnungen eingerichtet worden.
Die Wohnkiiche ist im Gegensatz zu den reinen Koch-
kiichen etwas groBer dimensioniert (12 m?), mit zwei
Fenstern versehen und rdumlich in einen Koch- und
Abwaschteil sowie in einen Wohnteil eingeteilt. Da die
Kiichen alle mit elektrischen Kochherden versehen wer-
den, sind diese demzufolge auch wirmer und weniger
mit feuchter Luft behaftet, wie dies bei der Gaskiiche
der Fall ist. E. B.

Anmerkung der Redaktion. Wir gedenken, in den nich-
sten Nummern unseres Blattes in gleicher Weise, wie das hier
geschieht, auch die anderen von der Stadt Ziirich und wei-
teren Verwaltungen subventionierten genossenschaftlichen
Bauprojekte, soweit der Raum reicht, zu schildern, und wir
hoffen, damit mancherlei Anregungen fiir den wieder dring-
lich gewordenen Wohnungsbau vermitteln zu kénnen. Aber
auch kritische Wiirdigungen der wiedergegebenen Projekte
sind uns willkommen. Denn nicht der Wohnungsbau schlecht-
hin darf, wie das in den Jahren nach dem letzten Weltkrieg
der Fall war, geférdert werden; es muf} vielmehr ein plan-
miBiger Wohnungsbau im Sinne des Aktionsprogrammes
unseres Verbandes das Ziel sein, planmaBig in bezug auf die
Zahl, die Grofe, die Ausstattung, die Lage der Wohnungen
und manches andere, was sich im Laufe der Jahre und auf
Grund reicher Erfahrungen als wichtig fiir einen gesunden
Wohnungsbau ergeben hat. Wir bitten um Mitarbeit !

im Kanton Bern

Wohnbauten, die in gemeinniitziger Absicht erstellt werden
und die geeignet sind, Unterkunftsmoglichkeiten fiir mehr-
kopfige Familien zu schaffen. In allen Fillen muB} es sich um
Wohnungen von einfacher, aber hygienisch einwandfreier
Beschaffenheit handeln. Werden die gestellten Bedingungen
erfiillt, so betragen die Subventionsansidtze bei Wohnbauten,
die von Privaten erstellt werden, 5 Prozent vom Bund und
10 Prozent vom Kanton; bei Wohnbauten, die von Gemein-
den und Genossenschaften erstellt werden, je 10 Prozent vom
Bund und vom Kanton, bei Stadtrand- und Kleinsiedlungen
sowie behelfsmaBigen Wohnbauten ebenfalls je 10 Prozent.

MaBnahmen gegen die Wohnungsnot in Basel

In Basel ist innert eines Jahres eine starke Wohnungs-
verknappung eingetreten. Die private Bautitigkeit nahm sich
im Jahre 1942 recht ungiinstig aus. In der Zeit vom 1. De-
zember 1941 bis 1. Dezember 1942 ist der Leerwohnungs-
bestand vom 1661 auf 497 oder von 2,4 Prozent auf 0,9 Pro-
zent des Gesamtwohnungsbestandes zuriickgegangen.

Gestiitzt auf diese Sachlage sah sich der Regierungsrat
veranlaBt, den Bundesratsbeschlufl vom 15. Oktober 1941
betreffend Mafinahmen gegen die Wohnungsnot fiir anwend-
bar zu erkldren. Auf Antrag des Departementes des Innern
und mit Zustimmung des Eidg. Justiz- und Polizeideparte-
mentes hat
29. Dezember

der Regierungsrat durch Verordnung vom

1942 Ausfithrungsvorschriften erlassen. Die
30 Paragraphen umfassende Verordnung ist am 29. Dezem-
ber 1942 in Kraft getreten. Sie bestimmt in einem I. Teil
iiber Beschrinkung des Kiindigungsrechtes und Verldngerung
von Mietvertrigen, dal die Kiindigung eines Mietvertrages
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iiber unbewegliche Sachen, welche zu Wohn-, Arbeits- oder
Geschiftszwecken vermietet sind, als unzulédssig erkldart wer-
den kann, wenn sie nach den Umstinden des Falles als
ungerechtfertigt erscheint. Der Mieter hat sein Begehren um
Unzulissigerklarung der Kiindigung spitestens innert 10 Ta-
gen seit Empfang der Kiindigung bei der Schlichtungsstelle
fiir Mietstreitigkeiten anzubringen. Diese Behorde entscheidet
auf Begehren des Mieters auch iiber die Verldngerung von
Mietvertragen, die nach bestimmter Dauer ohne Kiindigung
ablaufen. Bei Mietvertrigen bis auf die Dauer eines Monats
ist ein Begehren spitestens 10 Tage, bei linger dauernden
Mietvertrigen spitestens einen Monat vor Ablauf der Miet-
dauer einzureichen.

Eine Kiindigung ist insbesondere gerechtfertigt, wenn
das Verhalten des Mieters oder seiner Familie zu berechtigten
Klagen AnlaP gab; wenn der Eigentiimer nachweist, daf} er,
ohne den Bedarf selbst spekulativ verursacht zu haben, in



	Förderung der Wohnbautätigkeit im Kanton Bern

